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Öffentliche Finanzen und Budgetkulturen
im Wandel1

Gisela Hürlimann

Dass die «Finanzen einer der besten Angriffspunkte der Untersuchung des

sozialen Getriebes» seien, wusste schon der österreichische Volkswirtschaftler
Joseph Schumpeter, als er 1918 gegen die Krise des Steuerstaats anschrieb
Goldscheid/Schumpeter/Hickel 1976: 332). Diese Bemerkung bildet im

Folgenden den Hintergrund für einige grundsätzliche Überlegungen zur Historiografie

der öffentlichen Finanzen, bevor der Überblick über Forschungsstand

und Forschungslücken folgt.

Umfang und Bedeutung der staatlichen Finanzen

Es ist kein Zufall, dass Rudolf Goldscheid und Joseph Schumpeter die «
Finanzkrise des Steuerstaats» im Kontext des Ersten Weltkriegs beschrieben.

Die in der Wirtschafts- und Politikgeschichte oft konstatierte Zeitenwende von
1914/18 gilt insbesondere für die Ausdehnung der Staatstätigkeiten – Stichwort
«Interventionsstaat» – und die damit einhergehende Vermehrung der Staats­ausgaben

und -einnahmen. Um 1895 brachte der deutsche Nationalökonom
Al­bert Schäffle erstmals den Begriff des «Steuerstaats» in die staats- und
finanzwissenschaftliche Diskussion ein und meinte damit den inneren Zusammenhang

von staatlich-politischem Institutionengefüge und Fiskalsystem Ullmann
2005: 7). Diese Verzahnung via die staatlichen Finanzen war im Kriegsfall
besonders offensichtlich. In der Periode des Ersten Weltkriegs etablierte sich

dann der Dreisatz der modernen Staatsfinanzierung: Verschuldung, Steuern und

Geldschöpfung. Der Staat beschafft sich die für seine Tätigkeiten notwendigen
Einnahmen im Lauf des 20. Jahrhunderts via die Steuererhebung, Zölle
abnehmend), Gebühren, die Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Unternehmen
sofern überhaupt rentabel), via die Platzierung von staatlichen Anleihen und

die Verschuldung auf dem Kapitalmarkt sowie mit den Zins- und Mieterträgen
von staatlichem Vermögen und Besitz. Dazu kam in der Liberalisierungswelle
der letzten 30 Jahre auch der Verkauf einstigen Staatseigentums durch partielle
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Privatisierung inklusive Börsengang. All dies macht die staatlichen Kassen

zum «Durchzugskanal» Goldscheid) von gesellschaftlichem Mehrwert, dessen

Verwendung den Brennpunkt der politischen Auseinandersetzungen und
sozialen Verteilungskämpfe bildet, weshalb die richtig verstandene Geschichte
öffentlicher Finanzen nicht nur wie ein «Schlüssel zu einer Soziologie des

Staates» funktioniert, wie Goldscheid schrieb, sondern auch wie ein Schlüssel
zum Verständnis einer bestimmten Gesellschaft.
In diesem einnahmeseitigen Kontext stellt sich die grundsätzlicheFrage nach dem

Verhältnis von privatem Kredit und öffentlicher Schuld sowie nach den finanziellen

Möglichkeiten und Grenzen des Staats zur Finanzierung seiner zunehmenden

Aufgaben. Der Aporie, in welcher sichder moderne Staat angesichtsvon demokratisch

ermöglichtem Steuerwiderstand einerseits und angesichts des«Gesetzes der
wachsenden Staatsausgaben» Adolph Wagner) anderseits unweigerlich befindet,
versuchte Rudolf Goldscheid mit der Forderung nach dem Unternehmerstaat

und einem «Finanzsozialismus» zu begegnen. Er befand sich damit in einem
Kontinuum von sozialdemokratischen Konzepten, in welchem etwa auch Rudolf
Hilferdings «organisierter Kapitalismus» diskutiert wurde, den dieser ab 1910
entwickelte. Tatsächlich ermöglichten die neuen politischen Verhältnisse nach dem

Ersten Weltkrieg die Verwirklichung von munizipalsozialistischen Anliegen im
öffentlichen Wohnungsbau oder in Beschäftigungsprogrammen auch in einigen
Schweizer Städten.Daneben existiertedie konservativ-korporatistische Tradition
fort, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich ins Konzept der sozialen Marktwirtschaft

eingliedern liess und etwa in Deutschland, Österreich oder Frankreich für
die Aufrechterhaltung eines starken Staats sorgte. Die Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise 2007–2009, in deren Folge weltweit staatlicheMittel in Billionenhöhe
mobilisiert wurden, um Industrieunternehmen, Banken und Versicherungen vor
dem Kollaps zu bewahren, hat der public finance und dem public spending nach

knapp drei Jahrzehnten der neoliberalen Markt- und Privatisierungsoffensive zu
erneuter Aktualität verholfen. Und wiederum sind wir mit der Frage konfrontiert,
wie sich diese Mehrausgaben finanzieren lassen: Staatsschulden, von denen eine

exklusive Gruppe von Kreditgebern profitieren, und neue Steuern, die auf der

breiten Bevölkerung lasten. Gleichwohl und abseits aller Krisenkonjunkturen ist
Goldscheids Diktum bedenkenswert, wonach das staatliche Budget «das aller
täuschenden Ideologien entkleidete Gerippe des Staates» darstellt Goldscheid/
Schumpeter/Hickel 1976:148). Ähnlich hieltGéraldArlettaz 1977für die Schweiz

fest: «La notion de ‹finances› recouvre une foule de questions qui n’apparaissent
pas immédiatement à l’historien. Pourtant, les finances sont la clé des institutions;
ce sont elles qui rendent possible des réalisations de tout genre, que ce soit sur le
plan social, économique et même culturel.» Arlettaz 1977: 9) Fast zur gleichen
Zeit hat in Frankreich Jean Bouvier inAnlehnung an Emile Durkheims fait social



231

Hürlimann: ÖffentlicheFinanzen und Budgetkulturen im Wandel

vom fait financier gesprochen und damit auf die komplexe Verwobenheit von
Staatsfinanzen mit Politik, Institutionen, Währungen, Wirtschaftsentwicklung,
sozialen Kräfteverhältnissen, dominan­ten sozialen Werten und der öffentlichen
Meinung hingewiesen Bouvier 1978). Diese epistemologischen Kategorisierungen

bedeuten nichts anderes, als dass die historischeAuseinandersetzung mit den

öffentlichen Finanzen alle möglichen staatlichen und gesellschaftlichen Bereiche

berührt – und umgekehrt.
Übersetzt auf dasVorhaben einer Historiografie stellen sich somit erstens Fragen

der Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands: Wo fängt die Geschichte der

Staatsfinanzen im engeren Sinn an – wo hört sie im weiteren Sinn auf? Die
Währungsgeschichte und jene der Geldpolitik gehören fraglos dazu, auch wenn

hierfür auf den Beitrag zu Banken und Finanzplatz in diesem Band verwiesen
wird.2 Über eine mehr oder weniger aktive Währungs- und Geldpolitik hinaus
setzt der Staat auch Mittel für eine allokative, stabilisierende und mitunter
antizyklische Wirtschaftspolitik ein. Mehr als blosse Spuren einer Ge­schichte

der öffentlichen Finanzen finden sich deshalb auch in Darstellungen zur Land-wirtschafts-,

Bildungs- und Wissenschaftspolitik, zum Infrastrukturbau und

-unterhalt. Insbesondere Ausgaben für Schulen, Spitäler und Anstalten sowie
vom Staat unterhaltene oder mitfinanzierte Grundversorger Verkehr,
Kommunikation, Energie) machen auf kommunaler, kantonaler oder Bundesebene
einen beträchtlichen Anteil am public spending aus. Dazu kommt der vor allem
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wachsende Beitrag des Staats an

die Finanzierung der sozialen Sicherheit, während Sozialtransfers in Form von
Fürsorge traditionellerweise einen wichtigen kommunalen Ausgabeposten
ausmachten. Geschichtswissenschaftliche Arbeiten zu diesen Themen werden im
Folgenden nur vereinzelt berücksichtigt. Einerseits gehen andere Beiträge im
vorliegenden Band detaillierter darauf ein.3 Anderseits wird sich die geplante
traverse-Nummer zum Stand der Sozialgeschichte ausgiebiger mit der
Historiografie von Sozialversicherungen und Sozialstaat beschäftigen.
Zweitens hätten wir es mit Abgrenzungsschwierigkeiten bezüglich der Disziplin
zu tun: Sollen die zahlreichen finanz-, rechts- und staatswissenschaftlichen,

volkswirtschaftlichen und wirtschaftssoziologischen Beiträge in einem solchen

Literaturüberblick mitgezählt werden? Vorliegend wurde dies dann getan,

wenn die entsprechenden Werke von der Geschichtswissenschaft rezipiert
wurden – oder wenn sie aufgrund der Originalität und Tragweite von Ansatz
oder Resultaten mehr Aufmerksamkeit durch HistorikerInnen verdient hätten.

Dies ist auch deshalb angebracht, weil genuin fachhistorische Beiträge für das

20. Jahrhundert keineswegs in Überzahl vorliegen. Diese Abgrenzungs- oder

Eingrenzungsprobleme betreffen drittens auch die verschiedenen staatlichen
Ebenen. Der schweizerische Föderalismus ist vor allem auch ein Finanzföde-trav2010n1s017-
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ralismus, und der relativ dürftige Acker der Geschichte öffentlicher Finanzen
im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert würde bald zum unübersichtlichen
Dschungel, wenn alle Beiträge zur Entwicklung der kommunalen und kantonalen

Finanzen in die Betrachtung einbezogen würden.

Literaturüberblick

Zölle, Kredit und frühe Steuern: 19. und frühes 20. Jahrhundert
In seiner Monografie zur Bundesstaatsgründung im Rahmen der Zoll- und
Aussenwirtschaftspolitik geht Cédric Humair davon aus, dass die Missernten und
Krisen der 1840er-Jahre den entscheidenden Anstoss zur Wiederbelebung des

Projekts eines nationalen Zollvereins gaben und die wichtigsten wirtschaftlichen
Akteure im Hinblick auf die nun mit der Zollfrage verquickte Totalrevision des

Bundesvertrags einte Humair 2004). An dieser Debatte um das Werden der
modernen schweizerischen «Nation als Zollverein» frei nach Ernest Renan)
haben sich auch Patrick Halbeisen und Margrit Müller beteiligt, die zusätzlich
die Rolle des neu etablierten statistischen Expertenwissens bezüglich der kantonalen

Zollerträge und ihrer Kompensationsmöglichkeiten durch den Bund sowie
den positiven Zusammenhang zwischen Binnenmarkt und Wirtschaftswachstum
betonen Halbeisen/Müller 1998). Wie Eduard Fueter in seiner klassischen
Darstellung der Geschichte des Bundesstaats gezeigt hat, war der Finanzbedarf des

frühen Bundesstaats anfänglich ausgesprochen bescheiden und wuchs erst, als
auf dem Hintergrund der internationalen kriegerischen Konflikte mehr Mittel
in die Modernisierung der Truppen flossen und das Militärwesen beim Bund
zentralisiert wurde. Diesen neuen Finanzbedarf deckte der Bund zunächst mit
Anleihen, bevor er auf der Grundlage der revidierten Bundesverfassung von
1874 die Hälfte des kantonal erhobenen Militärpflichtersatzes für sich
beanspruchte.4 Weil auch dies nicht ausreichte, erhöhte man ab 1878 die Zölle,
die 1874 ganze 85 Prozent der gesamten Bundeseinnahmen ausmachten, als
einzig wirklich «elastische Steuerkategorie» Fueter 1928; Oechslin 1967). Der
liberale Historiker gelangte deshalb zum Schluss, dass die «Übernahme des

preussischen Rüstungssystems, die Organisation des ‹bewaffneten Friedens›»
auch für die Schweiz «das Ende der altherkömmlichen sorgsamen Finanzwirtschaft

» – und damit auch der Freihandelspolitik – bedeutet habe Fueter 1928:
129). Die Rolle der Truppenausrüstung und -aufrüstung für einen erhöhten
Bundesfinanzbedarf geht auch aus der Darstellung von J. H. Imboden von 1911
hervor Reichesberg 1911: 709–733).
Darüber hinaus sehen die 1870er-Jahre ein wachsendes finanzielles Engagement

von Städten und Kantonen am «Eisenbahnfieber» das in spektakulären
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Zusammenbrüchen spekulativer Bahnprojekte gipfelte und in den betroffenen
Gemeinwesen erhebliche Schulden hinterliess. Hier sprang teilweise der Bund
in die Lücke, der ab 1879 auch direkte finanzielle Interventionen im
Eisenbahnwesen vornahm Gotthardbahn) mit dem Höhepunkt der Verstaatlichung
der fünf grössten Privatbahnen zwischen 1902 und 1909. Die Notwendigkeit
vermehrter Bundeseinnahmen mittels indirekter Steuern hätte auch die
Einrichtung der 1900 gescheiterten nationalen Kranken- und Unfallversicherung
Lex Forrer) bedeutet. Für Fueter stellte die Bahnverstaatlichung auch das

Verhältnis zwischen dem Bund als nun grösstem Verkehrsunternehmer und den

Kantonen auf eine veränderte Grundlage. Ähnlich analysiert er die Einführung
der Bundeskompetenz zur Ausgabe von Banknoten 1891 und die Gründung
der Schweizerischen Nationalbank 1907, welche die vormaligen halb privaten,
halb kantonalen Emissionsbanken ablöste. Neben Zöllen,Anleihen und Steuern
stand dem Bund nun auch das Mittel der Geldschöpfung zur Verfügung. Allerdings

kam den Zöllen nach wie vor die mit Abstand wichtigste Rolle für die
Bundeseinnahmen zu, während der Steueranteil infolge der guten Konjunktur
bis vor dem Ersten Weltkrieg wieder auf unter 4 Prozent zurückging Oechslin
1967). Wichtiger waren die Steuern vorerst auf kantonaler Ebene.

Unter den VerfasserInnen von Werken zur Steuergeschichte ragen einige
finanzwissenschaftlich und wirtschaftshistorisch gebildete Autoren heraus, die zur
älteren Finanzsoziologie gezählt werden können, wie etwa Georg von) Schanz,

Edward R. Seligman und Fritz Karl Mann. Der bayrische Nationalökonom,
Staats- und Rechtswissenschaftler Schanz, der als einer der Begründer der für
die moderne Einkommenssteuer wesentlichen Reinvermögenszugangstheorie

gilt, hat 1890 die bisher umfassendste Steuergeschichte der Schweiz – sämtlicher

Kantone und des Bundesstaats – in fünf Bänden vorgelegt Schanz 1890).

Viele in- und ausländische Finanz- und Steuerrechtswissenschaftler haben

sich seither auf Schanz berufen, nicht zuletzt auf das von ihm beschriebene
«Schweizer System» der Besteuerung, nämlich die im damaligen europäischen

Kontext eigentümliche Kombination einer Vermögens- und Erwerbsbesteuerung

Klett 1995). Dazu gehört auch Edwin R. A. Seligman, einer der Architekten
der US-Bundeseinkommenssteuer, dessen Urteil über die Steuerverwaltung in
der Schweiz sowie über die hiesige Steuermoral ziemlich vernichtend ausfiel
Seligman 1914). Über Schanz hinaus bettete vor allem der deutsche

Finanzsoziologe Fritz Karl Mann die Einführung der allgemeinen Einkommenssteuer
in der Schweiz, die in Basel-Stadt bereits 1840 erfolgte, in eine komparative
Ideen- und Sozial­geschichte der Besteuerung seit dem Zeitalter des Absolutismus

ein Mann 1937). Hierzulande verfolgte Beatrix Mesmer einen solchen

ideengeschichtlichen Ansatz in ihrer Habilitationsschrift weiter, worin sie

sich mit der Rezeption von Steuerprogression und Umverteilungsforderung in
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frühsozialistischen Programmen auseinandersetzte Mesmer 1976). Kürzlich hat

zudem Markus Blaser einen Zeitschriftenbeitrag zum Projekt eines progressiven
Steuerregimes im Rahmen der Helvetischen Republik verfasst Blaser 2006).
1947 knüpfte der Grand Old Man der deutschen Steuerwissenschaft, Fritz
Neumark, an die komparative Tradition an, verglich das «Schweizer System»
der Besteuerung mit dem anderer Länder und zeichnete die Entwicklung der
«eidgenössischen Wehrsteuer» aus der ersten Kriegssteuer von 1915 nach
Neumark 1947). Als Finanzwissenschaftler interessierte sich Neumark vor

allem auch für die theoretischen und methodischen Grundlagen von
Einkommensbegriff und Steuerkonzeption in den von ihm untersuchten Ländern und
zog dazu für den Fall der Schweiz nebst eigenen Überlegungen vor allem auch
Schriften von Ernst Blumenstein,Wilhelm Gerloff, Camille Higy, Jakob Steiger
und Eugen Grossmann bei. Das waren Volkswirtschaftler und Finanzwissenschafter,

Statistiker und Juristen, die seit der Zwischenkriegszeit bis teilweise
in die 1950er-Jahre an Schweizer Universitäten, als Experten und im Rahmen

von Verwaltungstätigkeiten über den Bundeshaushalt und die Tauglichkeit von
Steuerkonzepten forschten Blumenstein 1926; Grossmann 1930; Higy 1957;
Steiger 1915–1919, 1934). In den frühen 1960er-Jahren spürte auch der
Finanzwissenschafter Wilhelm Bickel der Entwicklung kommunaler und kantonaler
Vermögens- und Einkommenssteuern seit dem 19. Jahrhundert nach Bickel
1962), während sich der Ökonom und Statistiker Hans Kissling 1973 in seiner
Dissertation mit der mangelhaften Umverteilung von Vermögen in der Schweiz
im Kontext einer zu schwachen Vermögens- und Erbschaftssteuerung beschäftigte;

eine Thematik, der Kissling in seiner Zeit als Chef des Statistischen Amts
des Kantons Zürich und danach treu geblieben ist Kissling 1973, 2008).

Als nach wie vor grundlegend für eine einnahmeseitige Finanzgeschichte erweisen

sich die beiden 1967 erschienenen Darstellungen von Karlheinz Keck und
von Hanspeter Oechslin zur Entwicklung der kantonalen und Bundessteuern
seit der Bundesstaatsgründung beziehungsweise seit der Helvetischen Republik
Keck 1967; Oechslin 1967). Keck interessiert sich für die Bedingungen, unter

welchen die Kantone den Wechsel von der Betonung auf die Vermögens- zur
Einkommenssteuer vollzogen. Darüber hinaus arbeitet der Autor auch die
Bedeutung der verschiedenen steuerpolitischen Motive fiskalisch-budgetäre,

wirtschaftspolitische und sozialpolitisch- redistributive) für die untersuchten
kantonalen Steuerreformen heraus. Auf dem Hintergrund der Verteilungskämpfe
der 1960er-Jahre und der Debatte um die Weiterführung der zeitlich begrenzten
Bundessteuern votierte Keck auch dafür, die föderalistische Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen zu relativieren, die das «dauerhafte Provisorium»
des Bundessteuerregimes hervorgebracht hatte. Der Beginn dieses Provisoriums
datiert auf den Ersten Weltkrieg zurück.
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Kriege und Krisen als Katalysatoren
Der Krieg bewirkte ein Ende mancher föderalistisch-fiskalischer «lllusionen»

Roland Ruffieux), indem nun auch in der Schweiz nach internationalem Vorbild
eine nationale Vermögenssteuer – die Kriegssteuer – und eine Kriegsgewinnsteuer

sowie eine Stempelabgabe erhoben wurden. Während die Zolleinnahmen
einbrachen, lieferten Kriegs- und Kriegsgewinnsteuer bis zu 70 Prozent der
gesamten Bundeseinnahmen Oechslin 1967). Auf diesem neuen Erfahrungshintergrund

erarbeitete der Statistiker und Ökonom Jakob Steiger im Auftrag
der kantonalen Finanzdirektorenkonferenz ein vierbändiges Übersichtswerk
mit Quellencharakter, das Verwaltungsrechnungen von Gemeinden und
Kantonen seit 1888 beziehungsweise 1900 inklusive kantonale Vermögenssteuern
be­inhaltet, aber auch die Entwicklung der Bundeseinnahmen und -ausgaben

sowie die wichtigsten Etappen in der Geschichte der Bundessubventionen
an die Kantone nachzeichnet Steiger 1915–1919). Steiger untersuchte auch

die finanzielle Bedeutung der Regiebetriebe des Bundes je nach Definition
eidgenössische Alkoholverwaltung, Militärwerkstätten, landwirtschaftliche
Versuchsanstalten, PTT, SBB et cetera), woran Patrick Halbeisen und Roman

Lechner anknüpften Halbeisen/Lechner 1990). Die Jahre von 1918–1920 wurden
von gewissen sozialpolitischen Zugeständnissen geprägt Proporzwahlrecht,
Verfassungsauftrag für eine AHV), die Roland Ruffieux unter das einprägsame

Motto des galop social gestellt hat Ruffieux 1974). 1921 hatte sich das Klima
allerdings bereits wieder verhärtet. Dies kam auch im eklatanten Misserfolg
der sozialdemokratischen Volksinitiative für eine einmalige Vermögensabgabe

zum Ausdruck, während eine gleichfalls von der Sozialdemokratischen Partei
der Schweiz lancierte Initiative für eine dauerhafte) direkte Bundeseinkommenssteuer

1918 noch ein ansprechendes Abstimmungsresultat erzielt hatte

Guex 1994b, Guex 1994c). Die enormen Kosten, die der Erste Weltkrieg
auch in der vom Krieg verschonten Schweiz verursachte, löste eine intensive
sozialpolitische Auseinandersetzung um die Begleichung der Kriegsschulden
auch mittels Zollerhöhungen aus Humair 2008).
Für Ruffieux stellten die Jahre 1918–1939 den Schmelztiegel fürs Werden der

modernen Schweiz dar Ruffieux 1974). Dieser Befund trifft insbesondere

für die Etablierung des modernen Bundesfinanzregimes zu. Die
Weltwirtschaftskrise löste auch in der Schweiz die Forderung nach Massnahmen zur
Arbeitsbeschaffung, zur Krisenbekämpfung und zur Preisstabilisierung aus,

die ab 1934 zuerst von den Gewerkschaften und dann von einem breiten und

überparteilichen politischen Bündnis Richtlinienbewegung) getragen wurden
Morandi 1995). Die ab 1935 erhobene Krisenabgabe stellte eine Neuauflage der

Kriegssteuer, kombiniert mit einem Einkommenssteueranteil, dar und verhalf
dem Bund genauso zu neuen Einnahmen wie ab 1936 die Wehranleihe Degen
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2000). In der Theorie und teilweise in der Praxis vollzogen die massgeblichen
Akteure nach 1936 auch den Wandel von einer Deflations- und Sparpolitik
hin zu einer keynesianisch inspirierten «überkonjunkturellen Finanzpolitik»
die der Jurist, Statistiker und einstige freisinnige Nationalrat Emil Göttisheim
1935 in seiner Schrift über den «Einfluss der Wirtschaftskonjunktur auf den

schweizerischen Bundeshaushalt in den Jahren 1924–1933» eingefordert hatte
Göttisheim 1935).

Eine ähnliche Periodisierung wie Ruffieux nahm 1977 Gérald Arlettaz vor.
Arlettaz stellte fest, dass HistorikerInnen die reichhaltigen Archivbestände
des Eidgenössischen Finanzdepartements bis zur Mitte der 1970er-Jahre nur
spärlich genutzt hatten. Er monierte vor allem das Fehlen von Darstellungen,
die einen mittleren bis längeren Zeitraum abdecken und so eine Entwicklung
sichtbar machen würden, welche erklären könnte, warum und wie der Bund
sich von einem Minimalstaat zu einem Vorsorgestaat wandeln konnte. Arlettaz’
Darstellung war als fulminanter Appell an die historischeZunft zu verstehen, sich
dieser «foule de témoignages de premier ordre sur l’économie du pays» endlich
zuzuwenden Arlettaz 1977: 10 f.). Jakob Tanner kam dieser Aufforderung in
den 1980er-Jahren nach, indem er die Bundesfinanzpolitik der Jahre 1938–1953

mit Kriegswirtschaft, Landesverteidigung und Sozialpolitik verschränkte. In
seiner Dissertation analysierte er die gleichzeitige Realisierung mehrerer sich
konkurrierender oder ausschliessender Zielsetzungen, etwa des Einsatzes von
Ressourcen für die militärische Landesverteidigung oder für die Industrie
Produktion von Rüstungsgüter für potenziellen «Feind» Tanner 1986). Ziel

dieser «strategischen Synthese» Alan S. Milward) war der Aufbau einer
umfassenden Dissuasion, die in markantem Unterschied zu den innenpolitischen
Gräben und den Versorgungsengpässen während des Ersten Weltkriegs auch
die innere Stabilität garantieren sollte. Finanzplatz und Nationalbank wurden
ebenfalls in diese strategische Synthese einbezogen, wodurch die Schweiz zur
unverzichtbaren Drehscheibe für Währungsgeschäfte und Kredite der
Kriegsparteien, insbesondere des Dritten Reichs, wurde. Dieses Arrangement sicherte
über den Krieg hinaus die Fortführung des Kriegs- und Krisensteuerregimes
und gab mit der Lohnersatzordnung für Wehrmänner den Finanzierungsmodus
für die AHV vor Tanner 1986, 1989).

«Finanzsoziologisches» Revival
Der gewichtige finanzsoziologisch-historische Beitrag von Tanner situiert sich
in einer vor allem seit den frühen 1990er-Jahren erfolgten «Neuentdeckung»
der öffentlichen Finanzen durch Neuzeit-HistorikerInnen, die sich mit einem
fruchtbaren Forschungsinteresse der Spätmittelalter- und Frühneuzeit-Forschung

traf. In der Romandie kam das anfänglich vor allem in Beiträgen von Sébas­tien
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Guex zum Ausdruck Guex 1993a, 1993b), wobei der Fokus zunächst auf die

ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts gerichtet war. 1993 gipfeltedas neu

erwachte Interesse in einer Tagung der Schweizerischen Gesellschaft für Wirt-schafts-

und Sozialgeschichte SGWSG) «Staatsfinanzierung und Sozialkonflikte
14.– 20. Jahrhundert)» In der Einleitung zum Tagungsband konstatierte Martin

Körner die Aktualität des Themas im Kontext der Mehrwertsteuereinführung und

kommentierte: «Le présent donne visiblement raison aux chercheurs qui émettent

l’avis que la dimension historique du financement de l’Etat est une des clés

essentielles pour la compréhension, à travers les siècles, des débats relevant de

la politique intérieure.» Körner 1994: 9) Die im SGWSG-Band versammelten

finanz- und steuergeschichtlichen Untersuchungen zum 20. Jahrhundert kon­zentrieren

sich weitgehend auf die Zeit zwischen 1915 und 1945. Dazu zählen

die Beiträge von Sébastien Guex zur Einführung der Stempelsteuer und von
Christoph MariaMerki zurTabakbesteuerung Guex1994b;Merki 1994),während

Michaelvan Orsouws regionalgeschichtlicheAuseinandersetzung mit dem Zuger
Steuerparadies zwar im Kontext der frühen 1920er-Jahre beginnt, aber zeitlich
darüber hinausführt Van Orsouw 1994, 1995). Viele Forschungen, die während
dieses historisch-finanzsoziologischen Revivals entstanden, gingen mit einer

intensiven Quellenarbeit im Bundesarchiv einher. Es erstaunt deshalb nicht, dass

das Schweizerische Bundesarchiv den Finanzen des Bundes im 20. Jahrhundert
einen Band seiner inzwischen eingestellten Publikationsreihe widmete
Schweizerisches Bundesarchiv 2000). Nebst einer Analyse der Bestände Finanzwesen
und Finanzverwaltung von 1848–2000 enthält die Publikation auch Aufsätze zur
Gold- und Währungspolitik der 1930er- und 40er-Jahre, zur Haltung der
Arbeiterbewegung gegenüber der staatlichen Finanz- und Krisenpolitik in den 1930er-
Jahren, zurWehranleihe von 1936, zudenAgrarsubventionen von 1880–1970 und

zum Tagebuch des Journalisten, Berner Regierungsrats und späteren Bundesrat
Markus Feldmann als Quelle für Bundesfinanzpolitik Tanner 2000; Perrenoud

2000; Degen 2000; Baumann/Moser 2000; Moser/Sidler 2000).

Schwerpunkt Zweiter Weltkrieg und frühe Nachkriegszeit
Der Untersuchungszeitraum der 1930er- und 1940er-Jahre bildete naturgemäss

auchden Schwerpunkt für die im Zug der Aufarbeitung der «Schatten des Zweiten
Weltkriegs» NZZ) entstandene wirtschafts- und finanzgeschichtliche Literatur
Frech 2001; Lussy/Bonhage/Horn 2001; Perrenoud/López 2002). In diesen

Aufarbeitungskontext gehören auch die Darstellungen von Hans Ulrich Jost zu

Politik und Gesellschaft im Zweiten Weltkrieg Jost 1998) sowie von Philipp
Müller, Isabelle Paccaud und Janick Schaufelbühlzur Geld- undWährungspolitik
in den 1930er-Jahren und den Finanz- und Aussenwirtschafts­beziehungen mit
Frankreich und Grossbritannien in den 1940er-Jahren Müller/Paccaud/Schau-trav2010n1s017-
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felbühl 2003). In der Geschichte der Aussen(wirtschafts)politik verortet sich die
Dissertation von Dario Gerardi zu den Handels- und Finanzbeziehungen zwischen
der Schweiz und Italien vom Machtantritt Mussolinis bis zum Beginn des Kalten
Kriegs Gerardi 2007), während Patrick Halbeisen die Finanzbeziehungen
zwischen der Schweiz und der jungen BRD bis in die frühen 1960er-Jahre untersucht
hat Halbeisen 2004). In ihrem Aufsatz zu Kriegssteuern und Föderalismus im
Rahmen des SGWSG-Bands Kriegswirtschaft und Wirtschaftskriege hat
Monique Ceni den von Roland Ruffieux benutzten Begriff der frais du fédéralisme
d’exécution Ruffieux 1974)aufgenommen. Ceniexemplifiziert dieAuswirkungen
dieses Ausfüh­rungsföderalismus auf die Steuererhebung und Steuermoral in den

Kantonen, indem sie eine Enquete von eidgenössischen Steuerkommissären in
den oft unterdotierten kantonalen Steuerverwaltungen von 1938/39 ins Blickfeld

nimmt Ceni 2008). Zusammen mit Olivier Longchamp und Philipp Müller
gehört Ceni zu einer in der Romandie zurzeit besser verankerten « jüngeren»
finanzsoziologischen Schule.5 Von Longchamp liegen in diesem Zusammenhang

ein Aufsatz zur Kriegsgewinnsteuer im Zweiten Weltkrieg sowie im erwähnten
Tagungsband Kriegswirtschaft und Wirtschaftskriege ein Beitrag über die
Debatten um die Amortisierung der Kriegsschulden nach 1945 vor Longchamp
2006, 2008). In seiner Dissertation untersucht Olivier Longchamp, der zusammen

mit Attac Schweiz auch ein Buch über Steuerhinterziehung, Steuerreformen
und angeblich) leere Staatskassen publiziert hat Longchamp/Pelizzari/Proton
2006), den für das Steuerregime der Nachkriegszeit entscheidenden Leidensweg
der Bundesfinanzreform Weckerle 1950) bis zu ihrem erfolgreichen Abschluss
im Jahr 1958.6 Damit nimmt er den Faden auf, den der einstige SP-Bundesrat

und Finanzminister Max Weber, der aus Protest über dieAblehnung der Bundes­finanzreform

von 1953 von seinem Amt zurücktrat, mit seinem Überblick über
die Geschichte der Bundesfinanzreformen bis in die 1960er-Jahre gesponnen

hatte Weber 1969).

Von der «zweibeinigen Finanzreform» bis in die 1970er-Jahre
Der finanzpolitische Kompromiss von 1958 zwischen den politischen Lagern
und den Sozialstaats- wie den Föderalismus-Vertretern ging als «zweibeinige
Finanzreform» in die Nachkriegsgeschichte ein. Damit wird die Tatsache zum
Ausdruck gebracht, dass der Bund für seine Einnahmen seit den 1940er-Jahren

sowohl auf indirekte Verbrauchssteuern wie auch auf eine Bundeseinkommenssteuer

anfänglich mit einem Vermögenssteueranteil) setzte. Das föderalistische
Spannungsverhältnis rund um die Einführung und Beibehaltung) neuer
Bundessteuern ist auch in Relation zu setzen zum Konzept der schweizerischen
«Finanzgesinnung» Mit diesem Begriff schloss Eugen Grossmann, der unter
anderem die Grundlagen für die Einführung der Verrechnungssteuer von 1944
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erarbeitete, an die Konzeption der «Wirtschaftsgesinnung» bei Werner Sombart

und Max Weber an. Die «Finanzgesinnung» definierte Grossmann als jenen

Geist, aus dem heraus der öffentliche Haushalt einer bestimmten Epoche
gestaltet werde Grossmann 1930–1951).Auch der Finanzwissenschafter Wilhelm
Bickel berief sich 1964 auf diese dem «nationalen Charakter» entspringende
«Finanzgesinnung» die sich angeblich noch bis in die 1940er-Jahre durch
«Unabhängigkeitssinn und Streben nach Gleichheit, Eigentumssinn und
Besitzfreude, Arbeitsgeist und Sparsinn» ausgezeichnet habe Bickel 1964).
Die Auffassung von Bickel, wonach die «Staatsschuld im Grunde etwas
Unnatürliches» für SchweizerInnen gewesen) sei, scheint auch noch bei Walter
Wittmann auf, der mit seinem Team in der Nachfolge von Grossmann die

«Finanzgesinnung» des Schweizer Parlaments anhand von dessen Budget- und

Steuerentscheiden zwischen den 1930er- und den 1960er-Jahren untersucht hat.

In dieser Auslegeordnung über die Entwicklung der einzelnen Ausgabeposten

vom Militär über den Nationalstrassenbau bis zur Landwirtschaft gelangte

Wittmann zum Fazit, dass die «traditionelle Abneigung» der Schweizer Politiker
gegen öffentliche Ausgaben «weitgehend ideologisch» bedingt sei, während
die Bevölkerung mit Steuerwiderstand als einer Form der «natürlichen Aus­gabenbremse

» reagiere Wittmann 1969). Die Folgen solchen Verhaltens waren

für Wittmann unter anderem der im internationalen Vergleich ausgesprochen

zögerlicheAufbau des Sozialstaats, aber auch der Verkehrsinfrastruktur, zu deren

Finanzierung mittels Treibstoffzoll Christoph Maria Merki einen Beitrag verfasst

hat Merki 1996). Dieses zögerliche Verhalten setzte Wittmann in deutlichen
Kontrast zu umfangreichen Subventionen beispielsweise für Landwirtschaft
oder Kantone) als Resultat der Lobbyarbeit von Verbänden und föderalistischen
Interessen. Hier anzufügen wären auch die beträchtlichen Militärausgaben, die

im Jahr 1960 34,7 Prozent der gesamten Bundesausgaben ausmachten.7 Die als

Bericht Jöhr in die jüngere Bundesfinanzgeschichte eingegangene Publikation
über die Schätzung der Einnahmen und Ausgaben des Bundes 1966–1974 einer

vom St. Galler Wirtschaftsprofessor Walter Adolf Jöhr präsidierten Kommission
wollte den Wandel zu einer keynesianisch inspirierten Finanz- und Wirtschaftspolitik

mittels Daten und Prognosen herbeiführen. Neben Jöhr wirkten die
damals massgeblichen Volkswirtschaftler schweizerischer Universitäten mit
Franceso Kneschaurek, Hans Würgler, Jacques L’Huillier, Gottfried Bombach,

Pierre Goetschin, Walter Wittmann). Für historische Zwecke relevant ist die

Übersicht über die Entwicklung des Bundesfinanzhaushaltes von 1900–1965,
die mit Daten zur Entwicklung der kantonalen Finanzhaushalte ergänzt wird.
Darüber hinaus unternahm die Kommission den Versuch, die Anfänge und

Wandlungen einer eigentlichen Bundesfinanzplanung seit den 1920er-Jahren

darzustellen und zu bewerten. Damit wollte man der Schweizer Politik erstens




























